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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Im Herbst 2020 war Beat Jans (sp, BS) in den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
gewählt worden. Einen Tag nachdem der Neo-Regierungsrat im Nationalrat unter
stehenden Ovationen verabschiedet worden war – Nationalratspräsident Andreas Aebi
(svp, SZ) würdigte den Sozialdemokraten, der bei den Wahlen 2011, 2015 und 2019
jeweils mit dem besten Resultat aller baselstädtischen Kandidierenden in den
Nationalrat gewählt worden war, als «leidenschaftlichen Debattierer mit Witz und
Scharfsinn» und als unermüdlichen Schaffer, Vermittler und Brückenbauer – wurde die
Nachfolgerin von Jans, die 1988 geborene Sarah Wyss (sp, BS), Geschäftsführerin der
Stiftung Selbsthilfe Schweiz, vereidigt. Mit der insgesamt bereits vierten Mutation in der
51. Legislatur wurde der Nationalrat noch einmal etwas jünger und der Frauenanteil
stieg neu auf 42.5 Prozent. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2020
MARC BÜHLMANN

Zu Beginn der Wintersession 2021 wurden zwei neue Nationalrätinnen in die grosse
Kammer aufgenommen. Céline Weber Koppenburg (glp, VD) ersetzte Isabelle Chevalley
(glp, VD) und Patricia von Falkenstein (ldp, BS) rückte für Christoph Eymann (ldp, BS)
nach. 
Der Rücktritt der Waadtländer Grünliberalen Chevalley kam für viele überraschend. Sie
war vor allem während der Kampagne zur Konzernverantwortungsinitiative von den
Medien aber auch von Teilen ihrer Partei für ihr Engagement gegen das Volksbegehren
kritisiert worden, gegen das sie Position bezog, weil sie befürchtete, dass Schweizer
Firmen vor allem aus Afrika abziehen könnten und so skrupelloseren multinationalen
Firmen Platz machen würden. Sie habe nach 10 Jahren die Geduld verloren, die es in
der Politik brauche, gab sie Le Temps zu Protokoll. Sie wolle sich dort engagieren, wo
sie etwas bewegen könne, vor allem in Afrika. Ihre Nachfolgerin, Céline Weber
Koppenburg ist in der Energieberatung tätig. Sie legte den Eid ab. 
Mit 70 Jahren sei es Zeit, abzutreten, begründete Eymann seinen Rücktritt. Der Basler
sass von 1991 bis 2011 und von 2015 bis 2021 insgesamt 16 Jahre im Nationalrat.
Dazwischen amtete er als Regierungsrat im Kanton Basel-Stadt. Patricia von Falkenstein
hatte sich bei den Ständeratswahlen 2019 einen Namen gemacht, als sie in Basel-Stadt
Eva Herzog unterlag. Von Falkenstein legte das Gelübde ab.
Mit den beiden Mutationen waren zu Legislaturhalbzeit insgesamt 8 Nationalrats- und 1
Ständeratssitz neu besetzt worden. Weil Patricia von Falkenstein und Sarah Wyss (sp,
BS) (Ende 2020 nachgerückt für Beat Jans (sp, BS)) je einen Mann ersetzten, wuchs der
Frauenanteil im Nationalrat um 2 Personen und von 42 Prozent auf 43 Prozent. Im
Ständerat nahm er von 12 auf 13 (neu: 28.2 Prozent) zu. 2

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2021
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Diskussionen um die Vor- und Nachteile von E-Voting hielten auch im Jahr 2015 an.
Die kritischen Stimmen wurden dabei immer lauter: Insbesondere die Frage der
Sicherheit wurde virulent debattiert. Eigentlich sei es unwichtig, ob zu erwartende
Hackerangriffe erfolgreich seien oder nicht, das Vertrauen ins Wahlsystem und letztlich
in die Demokratie würden so oder so Schaden nehmen, hiess es von dieser Seite. Von
den Befürwortenden wurde hingegen hervorgehoben, dass E-Voting die politische
Beteiligung wenn nicht erhöhen, so doch wenigstens halten könne. Insbesondere für
die Auslandschweizerinnen und -schweizer sei elektronisches Abstimmen und Wählen
teilweise die einzige Möglichkeit, rechtzeitig an die Unterlagen gelangen und
teilnehmen zu können. So zeigten Studien aus den Kantonen Genf und Neuenburg, die
nicht nur Auslandschweizerinnen und -schweizern das elektronische Abstimmen
erlauben, sondern auch einem Teil der ansässigen Bevölkerung, dass das Instrument die
Beteiligung nicht erhöht, aber vor allem im Ausland recht rege benutzt wird. E-Voting
sei vor allem als Substitut der brieflichen Abstimmung zu betrachten und erschliesse
kaum neue Abstimmende, so das Fazit dieser Analysen. Es sei klar, dass Sicherheit und
Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen müssten, erklärten die Befürwortenden, man
könne aber die technische Entwicklung nicht aufhalten – null Risiko gebe es nirgends.
Auch für den Bundesrat stand die Sicherheit im Zentrum – er forderte nach wie vor

ANDERES
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN
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«Sicherheit vor Tempo». Auch wenn das Fernziel wahrscheinlich einst
flächendeckendes E-Voting sein dürfte, wurde in den Testkantonen bisher lediglich ein
maximaler Anteil von 10 Prozent der Stimmberechtigten für E-Voting zugelassen. 

Derweil wurden die Experimente mit dem elektronischen Abstimmen in den
Testkantonen fortgeführt. Bisher hatten 13 Kantone erste Versuche mit E-Voting
durchgeführt (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG, GE, LU, BS, NE). Im Kanton Zürich
lehnte das Parlament einen Vorstoss der SVP ab, der einen Übungsabbruch verlangt
hätte. Der Kanton Bern stellte die Umsetzung im Berichtsjahr wieder zurück. In Genf
beantragte die Regierung, den Quellcode des eigenen Systems im Internet zu
publizieren, um die Transparenz zu erhöhen und Dritten die Möglichkeit zu geben, das
System auf seine Sicherheit zu überprüfen.  

In technischer Hinsicht bestanden schweizweit drei verschiedene Systeme, die sich
konkurrierten. Das so genannte «Genfer System (CHvote)», das vom Kanton selber
entwickelt worden war, nutzen neben dem Kanton Genf auch die Kantone Basel-Stadt
und Luzern – und bis zum abschlägigen Entscheid auch Bern. Die spanische Firma Scytl
war in Neuenburg für die Umsetzung von E-Voting zuständig und ein so genanntes
Konsortium aus neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG) bezog die Technik
von der Schweizer Tochter des US-Konzerns Unisys. Die Abhängigkeit von ausländischen
Firmen geriet allerdings zunehmend in die Kritik, da das Risiko von Spionage gross sei.
Als dann die Schweizerische Post auf dem E-Voting-Markt auftrat, wechselte der Kanton
Neuenburg zu dieser neuen Plattform. Allerdings arbeitete die Post eng mit dem
spanischen Unternehmen Scytl zusammen, das zwar im E-Voting-Bereich weltweit
führend ist, aber laut der Zeitung Schweiz am Sonntag auch das US-
Verteidigungsministerium zu seinen Kunden zähle. 

Im Wahljahr 2015 beantragten die E-Voting-Kantone, zum ersten Mal nicht nur
Abstimmungen, sondern auch Wahlen mittels E-Voting durchzuführen. 2011 war dies
erst für Auslandschweizerinnen und -schweizer aus vier Kantonen möglich gewesen.
2015 sollten nun im Ausland wohnende Schweizerinnen und Schweizer aus den 13 dies
beantragenden Kantonen in den Genuss von E-Voting bei Wahlen kommen (AG, BS, FR,
GE, GL, GR, LU, NE, SO, SG, SH, TG, ZH). Im Sommer entschied der Bundesrat allerdings,
das Gesuch der neun Kantone des Konsortiums nicht zu bewilligen, weil das System
eine Lücke beim Stimmgeheimnis aufweise. Offenbar bestand eine Möglichkeit, vom
System gelöschte Daten später wiederherzustellen. Der Entscheid des Bundesrates
wurde als «schwerer Rückschlag» kommentiert (NZZ). Die betroffenen Kantone
kritisierten ihn harsch und der Interessenverband der Auslandschweizerinnen und
-schweizer (ASO) zeigte sich «bestürzt». Die Kritiker hingegen sahen sich bestätigt: Die
Junge SVP überlegte sich die Lancierung einer Volksinitiative, mit der der sofortige
Übungsabbruch verlangt würde. 
Den restlichen vier Kantonen (NE, GE, BS, LU) gab die Regierung freilich grünes Licht.
Damit konnten die rund 34'000 im Ausland wohnenden und aus diesen vier Kantonen
stammenden sowie 96'000 in den Kantonen Neuenburg und Genf domizilierte
Wahlberechtigte per Internet wählen, wovon dann letztlich allerdings lediglich rund
13'000 Bürgerinnen und Bürger Gebrauch machten.

Nachdem der Bundesrat dem Konsortium mit seinem Entscheid praktisch den
Todesstoss verpasst hatte, buhlten das Genfer System und das neue System der Post
um die neun Kantone, die dem Konsortium angehört hatten. In der Tat hatte dieses
Ende September beschlossen, nicht mehr in das System zu investieren und sich
entsprechend aufzulösen. Die Zukunft des E-Voting schien damit unsicher und das
erklärte Fernziel einer flächendeckenden Möglichkeit für elektronisches Abstimmen
und Wählen war in weite Ferne gerückt. 3

E-Voting genoss auch 2017 einen hohen Stellenwert in Politik und Medien, auch wenn
die Kritik am elektronischen Abstimmen und Wählen, und insbesondere die
Sicherheitsbedenken, langsam aber sicher zunahmen. Die Betreiber der beiden
Systeme, der Kanton Genf für CHVote und die Post zusammen mit der spanischen Firma
Scytl, konkurrierten sich stark.

Anfang 2017 vermeldete die NZZ, dass dem «Urnengang per Mausklick [...] die Zukunft»
gehöre. Vorteile seien, dass es aus formalen Gründen keine ungültigen Stimmen mehr
gebe und dass vor allem die Auslandschweizerinnen und -schweizer von einer
schnelleren Übermittlung ihrer Stimme profitierten. Zudem seien elektronisch
abgegebene Stimmen wesentlich schneller ausgezählt als die herkömmlichen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Stimmzettel. Ein Nachteil sei jedoch die im Vergleich zur brieflichen Abstimmung noch
geringere Sicherheit, die aber mit der sogenannten universellen Verifizierbarkeit – die
Stimmenden sollen ihre eigene Stimmabgabe und indirekt die Gesamtheit der
eingegangenen Stimmen überprüfen können – erhöht werde.  
Anfang April fällte der Bundesrat seinen Grundsatzentscheid, die Grundlagen für ein
flächendeckendes E-Voting in der Schweiz zu schaffen und elektronisches Abstimmen
als dritten Kanal zu etablieren. Es sei nach rund 200 erfolgreichen Versuchen Zeit, zum
ordentlichen Betrieb überzugehen, begründete Bundeskanzler Walter Thurnherr in
einer Medienkonferenz den Entscheid. Ziel sei, dass zwei Drittel der Kantone für die
eidgenössischen Wahlen 2019 die elektronische Stimmabgabe anbieten würden. Das
Vertrauen sollte mit Hilfe von hohen Sicherheitsstandards geschaffen werden: Erstens
muss der Quellcode des E-Voting-Systems offengelegt und zweitens muss eine
universelle Verifizierbarkeit geschaffen werden, die jedoch das Stimmgeheimnis nicht
verletzen darf. Die Betreiberinnen der beiden bestehenden Systeme gaben bekannt,
diese Anforderungen bis 2018 umsetzen zu wollen. CHVote veröffentlicht den
Quellcode bereits seit 2016. 
Eine Mehrheit des Nationalrats teilte die Stossrichtung des Bundesrats und bekräftigte
dies in der Sommersession mit der Annahme eines Postulats Dobler (fdp, SG), das einen
Bericht zur Möglichkeit einer komplett papierlosen Umsetzung von E-Voting forderte. 
Einzelne Kantone, denen es auch mit dem bundesrätlichen Grundsatzentscheid nach
wie vor freistand, E-Voting einzuführen, nahmen den frischen Wind zum Anlass,
ebenfalls wieder auf den E-Voting-Zug aufzuspringen. Für den eidgenössischen
Urnengang vom September 2017 war Abstimmen per Mausklick in acht Kantonen
möglich: Der Bundesrat hatte die Bewilligung für die Kantone Aargau, Bern, Basel-Stadt,
Freiburg, Genf, Luzern, Neuenburg und St. Gallen erteilt. Im Kanton St. Gallen hatten
rund 5'600 von 37'000 Personen, denen dies möglich war, von der elektronischen
Stimmabgabe Gebrauch gemacht.  

Gleichzeitig mit der Euphorie wurde allerdings auch der Chor der Warnerinnen und
Warner lauter. Die Bedenken bezüglich der Sicherheit von E-Voting wurden in Genf
Anfang Jahr schon ziemlich virulent, als bekannt wurde, dass ein RTS-Journalist bei
einer Abstimmung im Kanton Genf seine Stimme zwei Mal abgeben konnte. Er wurde
zwar wegen Stimmenfälschung angezeigt, löste aber mit seiner entsprechenden
Reportage einigen Wirbel aus. 
Die Gefahr von Cyberattacken oder eines Hackens von E-Voting-Systemen hatte etwa in
Frankreich oder in Norwegen dazu geführt, dass die entsprechenden E-Voting-
Versuche abgebrochen wurden. Nicht zuletzt diese internationalen Entwicklungen
liessen auch im Parlament die Stimmen lauter werden, die E-Voting als «Gefahr für
unsere Demokratie» bezeichneten – so etwa Franz Grüter (svp, LU) im Boten der
Urschweiz (18.7.17). Grüter plante zudem einen Vorstoss, mit dem ein Moratorium für E-
Voting-Versuche eingeführt werden sollte. An der Def Con, einer Veranstaltung für
Hacker, habe sich gezeigt, dass in verschiedenen Ländern eingesetzte E-Voting-
Systeme in weniger als 2 Stunden geknackt werden konnten. Dies dürfe in der
Schweizer direkten Demokratie auf keinen Fall passieren, so der Luzerner
Volksvertreter. 
Neben Sicherheitsbedenken gab es auch einzelne Stimmen, die vor einer
Simplifizierung des staatsbürgerlichen Aktes der Stimmabgabe warnten: Wenn
Abstimmen zu einem einfachen Klick im Sinne eines Daumen-hoch/Daumen-runter-
Verhaltens wie in verschiedenen sozialen Medien verkomme, würden Demagogen ein
leichtes Spiel haben, wurde argumentiert. Die «Entschleunigung des
Abstimmungsprozesses» (BaZ 22.2.17) in Form des brieflichen Abstimmens müsse
deshalb hochgehalten und der «digitalen Demokratie» müsse mit grosser Vorsicht
begegnet werden (AZ 30.6.17).

Die beiden bestehenden Systeme – ein drittes System, ein Konsortium aus neun
Kantonen, war 2015 aufgelöst worden – konkurrierten sich teilweise mit harten
Bandagen. Mit CHVote wurden die Kantone Aargau, Bern, Genf, Luzern und St. Gallen
beliefert. Die Post konnte die Kantone Basel-Stadt, Freiburg, Neuenburg und Thurgau
für sich gewinnen. 
Der Post wurde häufig die Zusammenarbeit mit einem privaten Anbieter angekreidet. Es
könne nicht sein, dass ein derart sensibler Bereich an ein ausländisches Unternehmen
delegiert werde, gab etwa Christophe Darbellay (VS, cvp) für Le Temps (12.8.17) zu
Protokoll. Die spanische Firma Scytl habe zudem eine direkte Verbindung zum US-
Geheimdienst, berichtete die Sonntagszeitung (15.10.17). Die Post ihrerseits griff das
Genfer CHVote an und gab zu bedenken, dass das System veraltet sei und sich nicht für
einen flächendeckenden Einsatz eigne. Zudem sei es abhängig von politischem Sukkurs,
weil es mit öffentlichen Geldern finanziert werde. 
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Während die Konkurrenz der beiden Anbieter von den einen als fruchtbarer
Wettbewerb betrachtet wurde, warnten andere vor den Folgen der Auseinandersetzung
auf das Vertrauen in E-Voting. 4

Die Virulenz der Debatten um das Thema E-Voting nahm 2018 weiter zu. Diskutiert
wurde insbesondere, ob der Nutzen, der mit «Vote électronique» gewonnen werde, das
Schadenpotenzial übertreffen könne. Während der Bundesrat und zahlreiche Kantone
die Entwicklung von E-Voting vorantrieben, wuchs die Skepsis in den eidgenössischen
Räten. Eine grössere gesellschaftliche Debatte zum Thema blieb vorerst noch aus, kann
aber im Rahmen einer angekündigten Volksinitiative zu einem Verbot von E-Voting
erwartet werden. Ende Jahr entschied sich der Kanton Genf, sein seit 2003
bestehendes System CHVote aus Kostengründen nicht weiter zu entwickeln und es per
2020 vom Markt zu nehmen. Damit verblieb einzig das System der Post, das im Frühling
2019 einem vom Bund finanzierten Intrusionstest unterzogen werden soll.

«Von einem Siegeszug des E-Voting in der Schweiz kann beim besten Willen nicht die
Rede sein», hatte die NZZ bereits im Februar 2018 den Stand der Entwicklung des
elektronischen Abstimmens kommentiert. Es ginge nicht nur um die wichtigen
Sicherheitsbedenken: Auf dem Spiel stünden die Wahrung des Stimmgeheimnisses und
die Garantie der unverfälschten Stimmabgabe. Grund für den Kommentar war die
Ankündigung der Bundeskanzlei, die bestehenden E-Voting Systeme – das vom Kanton
Genf betriebene CHVote und das System der Post – einem Härtetest zu unterziehen.
Diese Forderung, verbunden mit einem Preisgeld über CHF 1 Mio., war bereits von
Marcel Dobler (fdp, SG) als Motion formuliert worden (Mo. 17.3852), die dieser allerdings
nach der Ankündigung der Bundeskanzlei zurückzog. Als Termin für diesen Stresstest
nannte der Bund das erste Quartal 2019. Gleich nach der Ausschreibung Ende Jahr
meldeten sich mehr als 400 Interessentinnen und Interessenten, die das System hacken
wollten

Eine neue Wende bekam die Diskussion um E-Voting Ende Februar mit der
Vorankündigung der Lancierung einer Volksinitiative zur Verhinderung von E-Voting. Ein
Komitee um den Luzerner Nationalrat und IT-Unternehmer Franz Grüter (svp, LU) und
den Chaos Computer Club kündigte an, «Vote électronique» stoppen zu wollen. Man
könne zwar auch die Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte, die ja noch
immer nicht vollzogen sei, mit einem Referendum bekämpfen, aber dann sei es
vielleicht zu spät. In der Tat schufen immer mehr Kantone Voraussetzungen für
elektronisches Abstimmen. Die Initianten waren sich einig, dass jedes Wahlsystem
gehackt werden könne. Dies sei aber noch nicht einmal nötig: Wenn nur schon der
Anschein erweckt werde, dass bei einer Abstimmung nicht alles mit rechten Dingen
zugehe, nehme das Vertrauen in das Abstimmungsergebnis schaden, betonten sie. So
werde die Demokratie de facto abgeschafft, warnte Hernâni Marques vom Chaos
Computer Club, der bereits im Referendumskomitee gegen das Büpf gesessen hatte.
Einigendes Merkmal des Initiativkomitees war das Misstrauen gegen die Bundeskanzlei,
die E-Voting auch in den Kantonen vorantrieb. Die Vorwürfe seien nicht berechtigt, gab
Barbara Perriard, die Leiterin politische Rechte in der Bundeskanzlei, zu Protokoll. Das
Referendum hätte bereits 2002 bei der Einführung der E-Voting-Versuche ergriffen
werden können. Zudem gebe es ja auch die Möglichkeit von kantonalen Referenden.
Auch die Bundeskanzlei strebe höchste Sicherheit in Zusammenhang mit E-Voting an.
Mit der vollständigen Verifizierbarkeit, die vom Bund von den E-Voting-Systemen
verlangt werde, sei aber sichergestellt, dass Angriffe entdeckt würden.

Von verschiedener Seite wurde begrüsst, dass mit einer Initiative eine breite
Grundsatzdebatte über den neuen Wahl- und Stimmkanal geführt werden solle. Uneinig
war man sich allerdings, wie gross das Schadenpotenzial sei und ob der Nutzen im
Vergleich dazu genügend gross sei. Dass ein solcher insbesondere für die
Auslandschweizerinnen und -schweizer, aber auch für Menschen mit besonderen
Bedürfnissen (z.B. Personen, die von einer Behinderung betroffen sind) bestehe, war
unbestritten. Häufig wurde auch ins Feld geführt, dass die Beteiligung – vor allem auch
von Jugendlichen – dank elektronischem Abstimmen und Wählen zunehmen würde. Die
digitale Stimmabgabe müsse als Chance betrachtet werden, weil sie den Prozess der
Stimmabgabe vereinfache und helfe, ungültige Stimmen zu vermeiden, wurde
argumentiert. Diskutiert wurde darüber hinaus, dass auch das briefliche Abstimmen
nicht vollständig sicher sei und auch dort Pannen passierten. Wichtig sei, dass Fehler
entdeckt würden und dass eingeschätzt werden könne, ob eine Abstimmung notfalls,
also wenn das Resultat entscheidend beeinflusst wurde, wiederholt werden müsse.
Eine solche Einschätzung sei aber gerade bei der Papierwahl häufig nicht möglich: So

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2018
MARC BÜHLMANN
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seien etwa nicht nur analoge, sondern auch viele elektronische Systeme zur Auszählung
von Stimmen zu wenig verlässlich. Zum so genannten E-Counting hatte sich die GPK
schon 2017 kritisch geäussert. Bei der elektronische Stimmabgabe sei eine Auszählung
der Stimmen nicht nur wesentlich einfacher, sondern auch schneller und billiger. E-
Voting solle deshalb nicht vorschnell verworfen werden (TA 17.4.18) und sei besser als
sein momentaner Ruf (BaZ 24.4.18). Digital Abstimmen sei zudem so billig, dass man
mehr direkte Demokratie zulassen könne (AZ 5.5.18).

Bundeskanzler Walter Thurnherr, von der NZZ als «Mister E-Voting der Schweiz» (NZZ
17.2.18) bezeichnet, zeigte sich in einem Interview Ende April (NZZ 28.4.18) ob der
wachsenden Skepsis gegenüber E-Voting erstaunt. Vor nicht allzu langer Zeit habe der
Bundesrat Vorstösse bekämpft, mit denen eine rasche und flächendeckende
Einführung von «Vote électronique» gefordert worden sei. Er selber denke, dass man
das kalkulierbare Risiko eingehen könne. Man könne das mit einem gut gesicherten
Haus vergleichen, bei dem ein Einbruch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit
ausgeschlossen werden könne, man aber sofort feststellen könne, wenn wirklich
jemand eingedrungen sei. Aber manchmal brauche es Zeit, bis Neuem genügend
Vertrauen entgegengebracht werde. Im Kanton Graubünden habe man etwa während 25
Jahren das Auto verboten. Eine solche Ablehnung von Neuem sei aber immer auch eine
legitime Entscheidung. 

Verschiedene E-Voting-Tests in den Kantonen fielen unterschiedlich aus. So zeigte sich
etwa in den Pilotgemeinden im Kanton St. Gallen bei den eidgenössischen
Abstimmungen vom März 2017 ein recht deutlicher Rückgang der Zahl online
Abstimmender, obwohl die Stimmbeteiligung höher war als bei früheren E-Voting-
Versuchen. Man müsse sich fragen, ob hier wirklich ein Bedürfnis bestehe, weil brieflich
abstimmen schon heute sehr bequem sei, gab Martin Stöckling, der Stadtpräsident von
Rapperswil-Jona, einer der St. Galler Testgemeinden, zu bedenken. Auch im Kanton
Genf – dem eigentlichen Pionierkanton hinsichtlich E-Voting – zeigten Auswertungen,
dass elektronisches Abstimmen die Wahlbeteiligung eher nicht erhöht. Erste Tests im
Kanton Thurgau wurden im September hingegen als «geglückt» bezeichnet  (TG
24.9.18).

In den eidgenössischen Räten schien die Skepsis gegenüber E-Voting zu wachsen: Zwei
kritische Vorstösse wurden in der Herbstsession zwar abgelehnt, aber die SPK-SR gab
einer parlamentarischen Initiative Müller (fdp, LU; Pa.Iv. 18.427) Folge. Der Bundesrat
trieb die Entwicklung dennoch entsprechend seines Fahrplans weiter voran. Vor den
Sommerferien beauftragte er die Bundeskanzlei mit einer Revision des Bundesgesetzes
über die politischen Rechte, die Ende 2018 in die Vernehmlassung gegeben wurde. Ziel
war nach wie vor der ordentliche Betrieb von E-Voting. 
Auch in den Kantonen schien die Euphorie für E-Voting ungebremst. Acht Kantone
verwendeten «Vote électronique» weiterhin testweise (AG, BS, BE, FR, GE, LU, NE, SG).
Mitte Juni entschied der St. Galler Kantonsrat, E-Voting flächendeckend in allen
Gemeinden einzuführen. Der Kanton Thurgau erhielt ebenfalls im Juni die Bewilligung,
und auch die Kantone Glarus, Graubünden und Waadt kündigten an, E-Voting bald
einführen zu wollen. Im Kanton Uri hatte sich das Parlament jedoch bereits im März
gegen die Einführung von E-Voting entschieden; im Kanton Jura erfolgte der
abschlägige Entscheid im Dezember 2018. 

Die bundesrätliche Entscheidung, trotz Kritik an der Idee der Einführung von «Vote
électronique» als ordentlichem Stimmkanal festzuhalten, rief freilich erneut die
Skeptikerinnen und Skeptiker auf den Plan. Neu wurden verschiedene Berichte über
Wahlmanipulation und Datenklau aus dem Ausland ins Feld geführt. Es stimme zwar,
dass das Individuum viele Dinge immer stärker digital organisiere und löse. Während
aber bei Sicherheitslücken z.B. beim E-Banking nur Einzelne geschädigt würden, stehe
bei Fehlern beim E-Voting das Vertrauen in die gesamte Demokratie auf dem Spiel,
warnte etwa Balthasar Glättli (gp, ZH), der sich nach eigenen Aussagen «vom Skeptiker
zum Gegner» gewandelt habe (AZ 28.6.18). Zwar werde mit E-Voting gewiss
administrativer Aufwand erspart, Änderungen an Abstimmungsprozeduren seien aber
«gleichsam operative Eingriffe an den Herzkammern der Demokratie», warnte die
Weltwoche (11.10.18). Freilich gebe es auch Fehler bei Briefabstimmungen, diese seien
aber viel einfacher aufzudecken. Wollte man bei herkömmlichen Abstimmungen ein
Abstimmungsergebnis aus betrügerischer Absicht verfälschen, wäre die
Zusammenarbeit zahlreicher Zählbüros aus unterschiedlichen Gemeinden vonnöten.
Mit E-Voting würde dies bereits einem einzelnen Hacker gelingen, der nicht mal vor Ort
sein müsse, gab der ehemalige Nationalrat Jean-Christophe Schwaab (VD, sp) in einem
Interview in der Tribune de Genève (20.12.18) zu bedenken. 
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Mitte August mischte sich die Auslandschweizer-Organisation (ASO) in die Diskussion
ein. Als Reaktion auf die lauter werdende Kritik an E-Voting lancierte sie an ihrem
jährlichen Kongress eine Online-Petition, mit der gefordert wurde, dass bis 2021 alle
Auslandschweizerinnen und -schweizer elektronisch wählen und abstimmen können.
Ende November wurden der Bundeskanzlei 11'492 Unterschriften aus über 150 Ländern
übergeben. Viele der rund 725'000 im Ausland wohnhafter Schweizerinnen und
Schweizer seien auf den elektronischen Stimmkanal angewiesen – so die Begründung
für die Petition.

Ende November wurde bekannt, dass der Kanton Genf sein seit 2003 bestehendes
System CHVote einstellen wird. Die verlangte Weiterentwicklung des Systems würde
nicht nur eine Verzögerung, sondern deutlich höhere Entwicklungs- und Betriebskosten
nach sich ziehen. Diese wollten aber die Vertragskantone Aargau, Bern, Luzern und St.
Gallen nicht mittragen, worauf der Genfer Staatsrat beschloss, das bestehende System
nicht weiterzuentwickeln und nur noch bis Februar 2020 zur Verfügung zu stellen. Kurz
zuvor hatte der Chaos Computer Club bekannt gemacht, dass Nutzerinnen und Nutzer
des Onlinezugangs von CHVote relativ einfach auf eine falsche Seite umgeleitet werden
können, ohne dies zu bemerken. Dies sei aber schon lange bekannt und habe nichts mit
dem Rückzug des Systems zu tun (AZ 29.11.18). Nach der Aufgabe des Konsortiums aus
neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG)  im Jahr 2015 – deren System war
vom Bund als zu wenig sicher beurteilt worden – bestand also nur noch ein System,
nämlich jenes der Post. 
Nebst der hängigen parlamentarischen Initiative Müller wurden in der Folge im
Parlament weitere Vorstösse (Mo. 18.4375 und 18.4225) eingereicht, die einen
möglichen Alleingang der Post vor allem aus Sicherheitsbedenken verhindern wollten.
Auch in einigen Kantonen wurden Vorstösse eingereicht, die aufgrund des Ausstiegs von
Genf einen Marschhalt verlangten. Die Kantone Aargau, Bern, Luzern und St. Gallen
gaben hingegen bekannt, zum System der Post wechseln zu wollen oder einen Wechsel
zumindest zu prüfen. Bereits Ende Juni hatte die Stadt Zug angekündigt, ein neues auf
der Blockchain basierendes, zusammen mit der Fachhochschule Luzern entwickeltes E-
Voting-System testen zu wollen. 5

Wie schon bei den eidgenössischen Wahlen 2019 und 2015 kommt es auch bei den
Nationalratswahlen 2023 zu einer Verschiebung der Anzahl Nationalratssitze pro
Kanton. Wie schon 2015 wird es der Kanton Zürich sein, der aufgrund der kantonalen
Bevölkerungszahl einen Sitz mehr erhalten wird (neu 36 Sitze). Dies wird auf Kosten des
Kantons Basel-Stadt geschehen, der neu nur noch über vier Sitze verfügt. Die 200
Nationalratssitze werden seit 2015 alle vier Jahre für jede neue Legislatur aufgrund der
ständigen kantonalen Wohnbevölkerung neu berechnet und auf die Kantone verteilt. 6

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.09.2021
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Der Rechtsrutsch machte sich auch in den beiden Basler Halbkantonen bemerkbar. Im
Baselbiet gewannen die SD einen Sitz zulasten der CVP; diese gewann wiederum in
Baselstadt den Sitz des früheren POCH-Vertreters. Unter den bürgerlichen Parteien
waren wähleranteilmässig in beiden Halbkantonen die Freisinnigen jene, die am
meisten zulegen konnten. 7

WAHLEN
DATUM: 20.10.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Nachdem sie vor vier Jahren in Basel-Stadt einen Erdrutschsieg hatte erringen können,
büsste die SP nun den Sitz der Bisherigen Margrit von Felten ein. Diese war während der
Legislatur zum linksgrünen „Bündnis“ übergelaufen, konnte ihr Mandat dort aber nicht
verteidigen. Der SP blieben somit drei Nationalratsmandate. Zweitstärkste Partei wurde
die SVP, die, nachdem sie 1995 nicht angetreten war, gleich einen Stimmenanteil von
13,6% und einen der sechs Sitze eroberte. Die FDP konnte ihren Sitz halten und auch
die Liberalen verteidigten trotz massiven Stimmenverlusten ihr Mandat. Im Kanton
Basel-Landschaft rückte die SVP mit einem beinahe verdoppelten Wählerstimmenanteil
von 18,0% auf den dritten Platz vor. Zu einem Sitzgewinn reichte es aber nicht. Dafür
konnte die FDP ihren vor vier Jahren verlorenen Sitz wieder gewinnen. 1995 war der
damalige FDP-Nationalrat Miesch mit einer eigenen Liste gegen die Mutterpartei
angetreten und hatte ihr entscheidende Stimmen abgeworben. An erster Stelle blieb

WAHLEN
DATUM: 24.10.1999
DANIEL BRÄNDLI
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die SP mit 23,3% Stimmenanteil und zwei Sitzen. CVP und GP gingen unverändert mit
einem Sitz aus dem Rennen, letztere allerdings nur dank der Listenverbindung mit der
SP. Die SD erzielten mit 10,1% in Basel-Land ihr schweizerisches Spitzenergebnis,
verloren aber trotzdem den bisherigen Sitz ihres Zentralpräsidenten Keller. 8

Bâle-Ville ayant perdu un siège suite au dernier recensement (5), l’ alliance
traditionnelle entre libéraux, radicaux et démocrates-chrétiens n’a pas suffi pour
sauver le seul siège libéral en Suisse alémanique. Malgré le maintien du siège radical,
l’UDC a confirmé sa place de premier parti bourgeois en progressant de 5,1 points à
18,6%, les trois autres baissant chacun d’au moins 2 points. Le parti socialiste, toujours
premier parti et en forte progression (+7,7 à 40,9%), a maintenu ses positions avec trois
élus. La sortante Anita Fetz, élue à la chambre haute, a toutefois été remplacée par
Silvia Schenker. La gauche a maintenu sa majorité dans la délégation. 9

WAHLEN
DATUM: 19.10.2003
ROMAIN CLIVAZ

Im Kanton Basel-Stadt gewannen die Grünen (12,1%, +2,9 Prozentpunkte) einen Sitz auf
Kosten der SP, die massiv an Wähleranteilen verlor (35,2%, -5,7 Prozentpunkte). Die SP
erreichte noch 2 Sitze. SVP (18,5%, -0,1 Prozentpunkt) und FDP (11,3%, +1,4
Prozentpunkte) konnten ihre Sitze (je 1) halten. Innerhalb der FDP gab es jedoch einen
Wechsel: Anstelle des bisherigen Urs Schweizer wurde Peter Malama gewählt. SVP, FDP,
CVP und LP waren mit einer grossen Listenverbindung gemeinsam angetreten. Dabei
kam es jedoch zu einigen Nebengeräuschen, da die LP eine zusätzliche Gewerbeliste,
die nicht mit den Listenverbindungspartnern abgesprochen war, präsentieren wollte.
Die anderen bürgerlichen Parteien weigerten sich, die zusätzliche Liste in das
Wahlbündnis aufzunehmen, so dass die Gewerbeliste schliesslich alleine antreten
musste. 10

WAHLEN
DATUM: 21.10.2007
SABINE HOHL

Weil sich die Bürgerlichen im Kanton Basel-Stadt nicht auf ein Einerticket einigen
konnten, galt die Verteidigung des Sitzes der wieder antretenden Anita Fetz für die SP
als praktisch sicher. Anfang April waren sich die bürgerlichen Parteien noch einig
gewesen, dass nur mit bürgerlicher Geschlossenheit eine Rückeroberung des seit 1967
in SP-Hand liegenden Ständeratssitzes möglich sei. Die Nomination eines SVP-
Kandidaten (Kantonalpräsident Sebastian Frehner) stiess aber vielen sauer auf. Zuerst
kündigte die Basis der CVP die Unterstützung auf, worauf auch die LP sich zurückzog.
Gänzlich Schiffbruch erlitt die bürgerliche Allianz, als die FDP Ende April mit
Kantonsparteipräsident Daniel Stolz einen eigenen Kandidierenden präsentierte.
Bernhard Hofer von der rechts aussen zu verortenden Volks-Aktion komplementierte
das Kandidatenquartett. Die Grünen unterstützten die sozialdemokratische Kandidatin.

Fetz holte sich 62,6% der Stimmen (33'758) und war damit problemlos wiedergewählt.
Der zweitplatzierte Frehner (svp) konnte weniger als ein Drittel der Stimmen von Fetz
auf sich vereinen (10'453). Stolz (6'758 Stimmen) und Hofer (1'752) hatten ebenfalls
keine Chance. 11

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Im Kanton Basel-Stadt traten alle fünf Bisherigen wieder an um sich gegen insgesamt
114 Personen auf 25 Listen zu behaupten (2007: 88 Kandidierende auf 18 Listen). Neu
schickten die BDP und die GLP Kandidierende ins Rennen, letztere gleich auf drei
Listen. Drei weitere neu antretende Kleinstparteien trugen ebenfalls zur Rekordzahl
eingereichter Listen bei. Mit 33,3% rückläufig war hingegen der Frauenanteil unter den
Kandidierenden, der 2007 noch 37,5% betragen hatte und damit in weiter Ferne vom
Allzeit-Rekord von 50% im Jahr 1995 lag. Die hohe Zahl von Listen führte zu einigen
Listenverbindungen: die CVP verband sich mit den beiden neuen BDP und GLP sowie
mit der EVP. Die CVP kündigte damit die traditionelle bürgerliche Zusammenarbeit auf,
was insbesondere die FDP erzürnte. Die SP und die Grünen erneuerten ihre schon 2007
eingegangene Partnerschaft und die SVP verband sich mit der EDU, nicht aber mit der
FDP, die sich ihrerseits lediglich mit den in Basel weiterhin selbständigen Liberalen
liierte. 

Die neue Listenverbindung in der Mitte war von Erfolg gekrönt: die CVP war – trotz
Verlusten von 0,9 Prozentpunkten – knapp die stärkste der vier Verbundsparteien und
eroberte mit 6,5% Wählerstimmenanteil den 1995 verlorenen Sitz zurück. Dazu

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN
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beigetragen haben dürfte die GLP (5,8%), aber auch die BDP (2,2%) und die EVP (2,5%,
-0,9 Prozentpunkte). Allerdings stammte der Sitz nicht wie im Vorfeld erwartet worden
war von der FDP, sondern von den Grünen, die zwar im Vergleich zu 2007 sogar noch
zulegen konnten (+1,3 Prozentpunkte), aber mit 13,4% Wähleranteil, viel Proporzpech,
und aufgrund der starken neuen Mitte-Allianz und der schwächelnden SP ihren Sitz
verloren. Tatsächlich erhielt die abgewählte Anita Lachenmeier (gp) rund zweieinhalb
Mal so viele Stimmen wie der neu gewählte Markus Lehmann von der CVP und die Grüne
Partei mehr als doppelt so viele Stimmen wie jeder einzelne Partner der Mitte-Allianz.
Trotzdem reichte es den Grünen, die den Ausgang dieser Wahlen als paradox
bezeichneten, nicht für die Sitzverteidigung. Die Sozialdemokraten mussten einen
Verlust von 6,1 Prozentpunkten verkraften. Mit neu 29,1% Wähleranteil wurde die SP
aber als stärkste Kraft bestätigt und konnte ihre beiden Sitze halten. Ihren jeweiligen
Sitz verteidigen konnten auch die FDP (12,3%) und die SVP (16,5%). Während die
Freisinnigen einen Prozentpunkt zulegen konnten –bei gleichzeitig starken Verlusten
der LP (6,8%, -2,4 Prozentpunkte) – büsste die SVP zwei Prozentpunkte ein (neu:
16,5%). Die EDU erhielt unverändert 0,5% der Stimmen. Mit der Abwahl von
Lachenmeier (gp) und der Wahl von Lehmann (cvp) sank die Frauenquote wieder auf
20% (2007: 40%). Die Wahlbeteiligung war mit 50,3% etwas schwächer als noch 2007
(52,4%). 12

Auf 26 Listen kämpfte bei den Nationalratswahlen im Kanton Basel-Stadt eine
Rekordzahl von 122 Anwärterinnen und Anwärtern um einen der fünf Nationalratssitze.
Im urbanen Basel lag der Frauenanteil auf den Listenplätzen mit 44.3% ebenfalls auf
einem national hohen Niveau, wenn auch der bisherige Höchstwert von 50% (1995)
nicht erreicht wurde. Auf linker Seite kam es zum traditionell rot-grünen
Schulterschluss. Wie schon bei den letzten Wahlen traten die Grünen zusammen mit
der Partei BastA (Basels starke Alternative) als grünes Bündnis an. Im Verbund mit der SP
wollte man so den 2011 an die CVP verlorenen Sitz wieder ins linke Lager zurückholen.
Die CVP ihrerseits führte eine breite Allianz der Mitte an, ergänzt durch die GLP und die
im Stadtkanton eher unbedeutenden Kleinparteien BDP und EVP. Die beiden liberalen
Parteien FDP und LDP fanden sich wie gewohnt zusammen, kritisierten aber zugleich
das – aus ihrer Sicht – fragwürdige Bündnis der CVP mit der GLP. Die SVP – auch im
Kanton Basel-Stadt wie so oft mit den anderen bürgerlichen Parteien zerstritten – ging
einzig mit der Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU) eine Listenverbindung ein.
Die am rechten Rand politisierende Volksaktion gegen zu viele Ausländer und Asylanten
(VA) sowie die Bewegung mach-politik.ch traten ohne Listenpartner an.

Als sogenannter Wackelsitz galt das Mandat von CVP-Nationalrat Markus Lehmann. Er
konnte 2011, dank einer Listenverbindung mit der GLP, den Sitz der grünen Anita
Lachenmeier-Thüring erobern. Kurioserweise hatte er damals nicht einmal die Hälfte
der Stimmen seiner Konkurrentin erreicht, was auf die Vorverteilung der Sitze gemäss
Listenstimmen zurückzuführen ist. Lehmann drohte 2015 neben rot-grüner auch
grünliberale Konkurrenz. Obwohl die GLP mit der CVP eine Listenverbindung einging,
galt der Schulterschluss selbst innerhalb der Parteien eher als Zweckehe. Die GLP
rechnete sich Chancen aus, den koalitionsinternen Sitz mit ihrem eigenen Kandidaten
David Wüest-Rudin neu zu besetzen. Ein möglicher Sitzverlust drohte auch der SVP,
nachdem durch Recherchen der Basler Zeitung bekannt wurde, dass deren
Spitzenkandidat Sebastian Frehner in einen internen Spendenskandal verwickelt war. So
hatte dieser anlässlich der Wahlen 2011 einen SVP-Versand für Wahlspenden mit
eigener Werbung und einem privaten Spendenkonto ergänzt. Die parteiinterne
Angelegenheit wurde jedoch gegenüber der Öffentlichkeit geheim gehalten. Aus
arithmetischer Sicht war das Mandat der SVP, ähnlich wie der CVP-Sitz, am ehesten
durch das linke Lager gefährdet. Die Sozialdemokraten schielten dabei auf einen dritten
Sitz, währenddessen sich die Grünen Hoffnungen machten, eine Vertretung in der
grossen Kammer zurück zu erobern.

Angesichts des nationalen Rechtsrutsches schien es am Wahltag trotzdem
einigermassen überraschend, dass Rot-Grün den ersehnten Sitz tatsächlich
zurückerobern konnte. Fast für mehr Erstaunen sorgte jedoch die Personalie – holte
das Mandat doch mit Sibel Arslan von der Linksaussenpartei BastA eine Kandidatin, mit
welcher kaum jemand im Vorfeld gerechnet hatte. Die Mitte-Allianz, und mit ihr der
amtierende CVP-Nationalrat Markus Lehmann, ging hingegen leer aus. Für etwas
weniger Überraschung sorgte die Wahl des LDP-Regierungsrates Christoph Eymann,
welcher den bisherigen FDP-Nationalrat Daniel Stolz verdrängte. Grund dafür war, dass
die LDP ihren Wähleranteil auf 10.7% (+4.2 Prozentpunkte) steigern konnte, während die
FDP auf 8.5% (-2.4 Prozentpunkte) und damit hinter den vormalig kleineren

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ
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Bündnispartner abrutschte. Die SVP verteidigte den Sitz von Sebastian Frehner und
legte leicht auf 16.5% (+0.9 Prozentpunkte) zu. Wie die LDP legt an diesem Sonntag auch
die SP um ganze 4.2 Prozentpunkte zu (neu: 31.8%) und ermöglichte den Grünen damit
den erwähnten Sitzgewinn, obwohl jene nur noch 10% (-2.1 Prozentpunkte) der
Stimmen auf sich vereinigen konnten. Als rechnerischer Verlierer blieb die Mitteallianz
der CVP und der GLP übrig, welche als einziger der grossen Blöcke – neben dem Sitz –
an Wähleranteilen einbüsste. Die Nationalratsdelegation des Kantons Basel-Stadt
besteht neu aus zwei SP-Mitgliedern, einer Grünen und zwei Bürgerlichen (LDP, SVP).
Der Frauenanteil verdoppelte sich durch die Wahl von Sibel Arslan auf 40%, während
die Wahlbeteiligung mit 50.4% (+0.1 Prozentpunkte) im Vergleich zu 2011 fast identisch
blieb. 13

Im Kanton Basel-Stadt gab es wie bei jeden Ständeratswahlen nur einen Sitz zu
besetzen. Umso bemerkenswerter war die Tatsache, dass sich die bisherige SP-
Ständerätin Anita Fetz praktisch ohne Konkurrenz  zur Wiederwahl stellen durfte. Der
potenziell aussichtsreichste Anwärter auf bürgerlicher Seite, LDP-Regierungsrat
Christoph Eymann, stand nicht zur Verfügung. Er hatte im Vorfeld eine breite
Unterstützung von der Mitte bis zur SVP als Voraussetzung für eine Kandidatur definiert.
Die Erfüllung dieser Voraussetzung war jedoch rasch zum Scheitern verurteilt, da die
SVP im Gegenzug – vergeblich – eine Listenverbindung mit der FDP und der LDP
forderte. Die FDP wiederum, wollte eine Doppelkandidatur für den National- und
Ständerat des LDP-Kandidaten nicht unterstützen. Der Sitz im Stöckli, welcher sich seit
1967 in SP-Händen befindet, schien demnach ein weiteres Mal seine Parteifarbe zu
behalten. Neben dem skandalumwitterten Aussenseiter Erich Weber fanden sich
letztlich doch noch zwei bürgerliche Kandidaten, welche zumindest das Ausbleiben
einer (de facto) stillen Wahl verhinderten. Auf der einen Seite stellte sich GLP-
Kantonalpräsident Daniel Wüest-Rudin zur Wahl, wohl auch mit dem Hintergedanken,
die gleichzeitige Nationalratskandidatur zu befeuern und die Chancen auf der
Listenverbindung mit der CVP zu erhöhen. Auf der anderen Seite sprang der
Jungfreisinnige Julian Eicke in die Bresche. Der 24-jährige war zunächst von den
bürgerlichen Jungparteien und später sogar offiziell von den Mutterparteien CVP, FDP
und SVP portiert worden. Nichtsdestotrotz wurden beide Kandidaturen nie auch nur
annähernd als chancenreich betrachtet. 
Der Wahlkampf wurde fast ausschliesslich von der unglücklichen bürgerlichen
Kandidatensuche dominiert. Von „Drama“ bis „Desaster“ wurde denn auch nicht mit
Kritik und Häme seitens der Medien gespart. Auf linker Seite präsentierte sich die Lage
dementsprechend entspannt, aber gleichzeitig auch wenig enthusiastisch. Zuweilen war
– wenn auch eher hinter vorgehaltener Hand – eine gewisser Missmut über die
angestrebte, vierte Amtszeit von Anita Fetz auszumachen. Dies hing nicht zuletzt damit
zusammen, dass die Sozialdemokraten eigens ihre Partei-Statuten geändert hatten, um
eine erneute Kandidatur überhaupt zu ermöglichen. Medial dominierten Portraits über
die SP-Frau, welche – oft mit biographischen Hintergründen unterlegt – ihre Dominanz
und Unantastbarkeit zu analysieren versuchten.

Der 18. Oktober brachte den erwarteten Sieg von Anita Fetz im ersten Wahlgang. Sie
überbot mit 35‘842 Stimmen das absolute Mehr von 27‘528 Stimmen klar. Die
amtierende Sozialdemokratin in einen zweiten Wahlgang zu zwingen – inoffiziell wohl
das bürgerliche Maximalziel – gelang erneut nicht. Der jungfreisinnige Julian Ecke
konnte als politischer Newcomer immerhin den zweiten Platz erkämpfen (7‘320
Stimmen). GLP-Kandidat Daniel Wüest-Rudin  musste sich mit 5‘970 Stimmen
begnügen, Eric Weber mit deren 3‘471. Nach ihrer klaren Wahl verkündigte Anita Fetz
sodann, was allgemein bereits erwartet worden war: Die vierte Amtszeit werde ihre
letzte sein. 14

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ
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Aussenpolitik

Auslandschweizer

En avril, le canton de Berne a signé une convention avec la Confédération et le canton
de Genève afin de permettre aux bernois établis en Europe ou dans l’un des pays de
l’arrangement de Wassenaar de voter par voie électronique. Ils rejoignent ainsi les
3300 Neuchâtelois, 16 800 Genevois et 6000 Bâlois résidant à l’étranger bénéficiant de
ce système. 15

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 24.04.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerungsentwicklung

Par rapport à 2017, la population de la Suisse a crû de 0.7 point de pourcentage en
2018, soit de 60'400 personnes. La Suisse a enregistré son plus faible accroissement
démographique depuis les dix dernières années. Elle compte actuellement 8'544'000
individus. Les effectifs ont augmenté partout, sauf dans les cantons de Neuchâtel (-0.1
point de pourcentage) et du Tessin (-0.6 point de pourcentage). Schwyz et Fribourg ont
obtenu la plus forte hausse d'habitants grâce aux migrations internes (+1.2 point de
pourcentage). Le Valais a également pu bénéficier de l'exode de la population d'autres
cantons, alors que Genève, Neuchâtel et Bâle-Ville en ont souffert. En 2018, environ
12% de la population résidait dans les villes de Zürich (415'400 habitants), de Genève
(201'800), de Bâle (172'300), de Lausanne (139'100) et de Berne (133'900). La plus petite
commune de Suisse, Corippo (TI), était composée de 11 habitants. 
Au cours de l'année sous revue, la part des jeunes âgés entre 0 et 19 n'a plus dépassé
celle des personnes âgées (65 ans ou plus) dans le canton d'Uri. Cette inversion s'est
déjà produite dans les cantons de Bâle-Ville (avant 1981), du Tessin (2006), de
Schaffhouse (2009), Bâle-Campagne (2011), Berne (2012), des Grisons (2013), de Nidwald
(2015) de Glaris (2016) et de Soleure (2017). 
Alors que l'accroissement naturel a progressé de 1.7 point de pourcentage (87'851
naissances; 67'088 décès), le solde migratoire a, lui, reculé de 13.2 points de
pourcentage par rapport à l'année précédente. Il y a eu davantage d'émigrations (+4.2
points de pourcentage; 130'225 cas) et une réduction du nombre d'immigrations (-0.5
point de pourcentage; 170'085). La part des ressortissants étrangers dans l'ensemble de
la population a avoisiné, cette année encore, les 25%. L'Italie (319'3000 individus;
14.9%), l'Allemagne (306'200; 14.3%), le Portugal (263'300; 12.3%) et la France (134'800;
6.3%) étaient encore les nationalités les plus représentées en Suisse. La population
portugaise a légèrement diminuée par rapport à l'année dernière (2017:266'557; 2018:
263'300). 16
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